
N r. 13"1 1.J 

1980 -07- 09 A n fra.g e 

der Abgeordneten DDr. KÖNIG 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend die unzureichende Beantwortung der im Zusammenhang mit 

den Vorgängen um das Allgemeine Krankenhaus gestellten 

Anfrage Nr. 531/J an den Bundesminister für Justiz 

Der Erstunterzeichner richtete am 2.5.1980 im Zusammenhang mit 

dem wegen des AKH-Skandals beim Landesgericht für Strafsachen' 

Wien anhängigen Strafverfahren gegen Adolf Winter und andere die 

schriftliche Anfrage 531/J an den Bundesminister für Justiz, welche 

in ihrem Punkt 25 folgenden Wortlaut hatte: 

"Werden Sie nach Abschluß des Vorverfahrens die Entscheidung 
über die staatsanwaltschaftliehe Endantragsteilung (Anklage-' 
erhebung oder Verfahrenseinstellung) der Staatsanwaltschaft 
Wien bzw. der Oberstaatsanwaltschaft Wien überlassen oder 
diese Entscheidung von einer vorherigen Genehmigung durch' 
das Bundesministerium für Justiz abhängig machen?" 

Diese Frage bearitwor'tete der Bundesminister für Justiz am 1.7.1980 

(542/AB) wie folgt: 

"Die Berichtspflicht über die beabsichtigte Endantragsteilung 
der Staatsanwaltschaft Wien in dieser bedeutenden Strafsache 
an die Oberstaatsanwaltschaft Wien und an das Bundesministerium 
für Justiz ergibt sich aus § 31 StPO und § 42 der Staatsanwalt­
schaftlichen Geschäftsordnung und findet ihre Grundlage in den 
Artikeln 74 und 76 der Bundesverfassung über die politische 
und rechtliche Verantwortlichkeit der obersten Organe der Voll­
ziehung." 

Die Beantwortung durch den Bundesminister für Justiz beschränkte 

sich daher auf die bloße Zitierung von Gese·tzesbestimmungen, ohne 

auf die eigentliche Fragensteilung einzugehen. Denn die Artikel 
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74 und 76 B-VG regeln nur die grundsätzliche Ministerverantwortlich­

keit; § 31 StPO wiederum nirnmt Bezug auf die Verpflichtung des 

Staatsanwaltes, dem 0 b e ~ s t a a t san wal t über an­

hängige Verfahren sowie in zweifelhaften Fällen, wenn es sich um 

die Einleitung oder Einstellung einer Untersuchung oder auch nur um 

einzelne wichtige Untersuchungsschritte handelt, zu berichten und 

die Weisung de·s 0 b e r s t a a t san wal t e s zu befolgen. 

Hingegen enthält § 31 StPO überhaupt keine Bezugnahme auf ein fall­

bezogenes Weisungsrecht des Jus t i z m i n ist e r s ; ein 

solches ergibt sich zwar aus § 30 Abs. 2 StPO, auf den sich jedoch 

die Anfragebeantwortung nicht bezieht. § 42 der Staatsanwaltschaft~ 

lichen Geschäftsordnung (StAGeO) enthält in seinem Abs.·1 die Ver­

pflichtung der Staatsamvälte, in wichtigen Straffällen an den Ober­

staatsanwalt zu berichten und sich über die weitere Behandlung des 
-

Falles gutächtlich zu äußern (doh. eine Weisung einzuholen) und in 

seinem Abs. 2 die Verpflichtung des Oberstaatsanwaltes, in Straf­

sachen von besonderer Wichtigkeit dem Bunde~minister für Justiz 

zu berichten i der Abso 2 des § 42 StAGeOen~hält jedoch keine 

- seinem Abs. 1 analoge - Regelung über Weisungen des Bundesministers 

für J.ustiz gegenüber den Oberstaatsanwaltschaften. 

In Wahrheit hat daher der Bundesminister für Justiz die an ihn ge­

richtete Frage nur dahin beantwortet, daß ihn die verfassungsmäßige 

Ministerverantwortlichkeit treften kann, daß. in wichtigen Straffällen 

eine Berichtspflicht der i~~ unterstellten Anklagebehörden an das 

Bundesministerium für Justiz und die Weisungsbefugnis der Ober­

staatsanwaltschaften gegenüber den ihnen nachgeordneten Staatsan­

waltschaften besteht. Die an ihn gerlchtete Frage ging jedoch dahin, 

ob er nach Abschluß des Vorverfahrens die weitere vorgangsweise der 

Oberstaatsanwaltschaft Wien bzw. der Staatsanwaltschaft Wien von 

s ei.,i n e r vorherigen Genehmigung abhängig machen wird. Von 

Interesse ist nicht das abstrakte, im Gesetz geregelte Weisungsrecht 

des Bundesministers für Justiz, sondern die Frage, ob er von diesem 

Weisungsrecht im konkreten Fall Gebrauch machen wird. Auf diese 

Frage ist jedoch der Bundesminister für Justiz die Antwort schuldig. 

geblieben. 
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Die unterfprtigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Justiz fOlgende 

A N FRA G E 

1) Werden Sie nach Abschluß des Vorverfahrens die Entscheidung 

über die staatsanwaltschaftliche EndantragsteIlung (Anklageer­

hebung oder Verfahrenseinstellung) der Staatsanwaltschaft Wien 

bzw. der·OberstaatsanwaltschaftWien überlassen oder diese Ent­

scheidung von einer vorherigen Genehmigung durch das Bundes-·· 

ministerium für Justiz abhängig machen? 

2) Wievi~le schriftliche b~w. mündliche oder fernmündliche Berichte 

und gutächtliche Äußerungen im Sinne des § 42 Abs. 1 StAGeO wurden 

bisher von der Staatsanwaltschaft t'lien an die Oberstaatsanwalt~· 

schaft Wien erstattet? 

3} Wieviele schriftliche bzw. mündliche oder fernmündliche Berichte 

im Sinne des § 42 Abs. 2 StAGeO wurden bis~er von der Ober­

staatsanwaltschaft Wien an das Bundesministerium für Justiz er~ 

stattet? 
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